
STATUTEN

der

Charles Vögele Holding AG

mit Sitz in Pfåffikon, Gemeinde Freienbach/SZ

I. Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft

Art. 1: Firma und Sitz

Unter der Fira

Charles Vögele Holding AG
Charles Vögele Holding SA
Charles Vögele Holding Ltd.

besteht eine Akiengesellschaft gemäss den Bestiungen des Schweizerischen Obligatio-
nenrechts mit Sitz in Pfåffkon, Gemeinde Freienbach/SZ.

Art. 2: Zweck

Zweck der Gesellschaf ist der Erwerb, die Verwaltug und Veräusserug von Beteiligugen
an Untemehren aIler Ar im In- und Ausland.

Die Gesellschaft kan im In. und Ausland Zweigniederlassungen errchten; Vertetugen ü-
bemehmen sowie aIle Geschäfe eingehen und Vertäge abschliessen, die der Gesellschafs-
zweck mit sich bringen kan. Sie kan auch Finanierugen fi eigene oder fremde Rechnung

vomehmen sowie Garantien und BÜlgschafen fi verbundene Untemehmen und Dritte ein-
gehen. Sie kan Grdstücke erwerben, verwalten und veräussem.

Art. 3: Dauer

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschrän.
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II. Aktiènkapital, bedingtes Aktienkapital, Aktien

Art. 4: Aktienkapital

Das Akienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 30'800'000.-- (Schweizer Franen dreis-
sig Milionen achthundertusend). Es ist eingeteilt in 8'800'000 (acht Millonen achthun-
dertusend) Inhaberakien zuje CHF 3.50 Nennwert. Das Akienkapita ist voll liberiert.

Durch Statutenänderug kan die Generalversamlung jederzeit Inhaberakien in Na-
menakien oder Namenakien in Inaberakien umwandeln.

Art. 5: Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapita erhöht sich unter Ausschluss des Bezugsrechts der Akionäre ur
höchstens CHF 924'000.-- (Schweizer Franen netiunderterudzanigtusend), ent-

sprechend maximaI 264'000 (zweihundertierudsechzigtusend) vollstädig zu liberie-
render Inaberakien zuje CHF 3.50 Nennwert, durch Ausübung von Optionsrechten, die

nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligugspläne an Mitglieder
des Verwaltugsrates und Mitarbeiter der Gesellschaf oder ihrer Konzemgesellschafen
ausgegeben werden. Der Ausübungspreis fi die neuen Akien wird yom Verwaltugsrat

festgesetzt und kan unter dem Börsenkurs der Akien im Zeitpun der Ausgabe der Op-
tionsrechte liegen.

Art. 6: Aktien

Für das gesamte AkienkapitaI wird ein GlobaIzertifikat ausgegeben. Den Akionären steht
ein Miteigentursanteil entsprechend ihrer Quote an dieser GlobaIurkude zu. Die Akio-
näre haben kein Recht, Druck und Auslieferug von Einzelurkuden zu verlangen.

Unverukudete Inaberakien bzw. daaus entspringende, unverukundete Rechte können

nur durch Zession übertagen werden. Werden unverukundete Inhaberakien imAuftag
des Akionärs von einer Ban verwaltet, so können diese Akien bzw. die daaus entsprin-
genden unverurkundeten Rechte nur unter Mitwkung der Ban übertagen werden. Sie
können auch nur zugunsten dieser Ban verpfåndet werden.
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III. Organisation der Gesellschaft

A) Generalversammlung

Art. 7: Einberufung, Traktandierungsrecht

Die ordentliche Generalversamlung findet jählich statt, und zwar spätestens sechs Mo-
nate nach Schluss des Geschäftsjahes. Sie wid yom VerwaItugsrat, nötigenfaIIs von der
Revisionsstel1e einberufen.

Akionäre, die zusamen mindestens 0.5% des Akienkapitas vertreten, können bis spä-
testens 45 Tage vor dem Versamlungstag die Trakandierug von Verhandlungs-
gegenstäden verlangen. Das Begehren hat schrftich und unter Angabe der Anträge zu
erfolgen.

Ausserordentliche Generalversamlungen können yom VerwaItugsrat, den Liquidato-
ren, der Revisionsstelle oder einer GeneraIversamlung einberufen werden, so oft es die
Interessen der Gesel1schaft edordem.

Ein oder mehrere Akionäre, we1che zusamen mindestens 10% des Akienkapitals ver-
treten, können yom Verwaltugsrat schriftich unter Angabe des Verhandlungsgegensta-
des und der Anträge verlangen, dass eine ausserordentliche Generalversamlung einberu-
fen wird. Die GeneraIversamlungen finden am Gesel1schafssitz oder an einem anderen,
yom Verwaltugsrat zu bestimmenden Ort statio

Art. 8: Form der Einberufung

Die Einladungen an die Generalversamlungen edolgen durch einmaIige Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt spätestens 20 Tage vor dem Versamlungstag.

Die Einladung zur Generalversamlung muss die Trakden und Anträge des Verwal-
tugsrates und der Aktionäre, die die Einberufug der GeneraIversamlung oder die
Trakdierug eines Verhandlungsgegenstades verlangt haben, enthalten.

Art. 9: Stimmberechtigung, Vertretung

In der Generalversamlung berechtigt jede Akie zu einer Stimme.
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Jeder Akionär kan sich mittels schrftlicher Vollmacht an der Generalversamlung
durch einen anderen stimmberechtigten Akionär, einen Organverteter, einen unabhängi-

gen Stimmechtsverteter oder einen Depotverteter verteten lassen. Organ-, Stim-
rechts- und Depotverteter müssen nicht Akionäre sein.

Art. 10: Beschlussfassung

Die Generalversamlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit nicht
zwingende Bestimmungen des Gesetzes oder diese Statuten etwas anderes bestimmen, mit
absoluter Mehrheit der an der Versamlung rechtsgültigvertretenen und gültig abgege-
benen Akienstimmen, unter Ausschluss der leeren Stimmen und ohne Rücksicht auf die
Zah der anwesenden Aktionäre und der vertetenen Akien.

Abstimmungen und Wahlen edolgen offen, es sei denn, dass mindestens 50 Akionäre die
schriftliche Abstimmung bzw. Wah verlangen, oder dass der Vorsitzende diese anordnet.

Der Vorsitzende kan eine offene Wah oder Abstimung imer durch eine schriftliche
wiederholen lassen, wenn nach seiner Meinung Zweifel am Abstimmungsergebnis beste-
hen. In diesem Fall zät das Ergebnis der schrftlichen Wah oder Abstimmung.

Art. 11: Versammlungsleitung

Die Generalversamlung wird durch den Präsidenten des Verwaltugsrates geleitet oder
in seiner Abwesenheit durch einen von der Versamlung gewähten Tagespräsidenten.
Der Präsident bestimmt einen Protokollfüer und einen oder mehrere Stimmenzäher,
welche nicht Akionäre zu sein brauchen.

Art. 12: Kompetenzen

Die Generalversamlung hat folgende ausschliessliche Kompetenzen:

a) Änderug der Statuten;

b) Genehmigug des Jahesberichtes und der Konzernechnung;

c) Genehmigug der Jahesrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilangewiiies, insbesondere die Festsetzug der Dividende Ulter Beachtug
von Art. 671 und 677 OR;
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d) Déchargeerteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrates;

e) Wahl des Verwaltugsrates;

f) Wah der Revisionsstelle und - falls gesetzlich vorgeschrieben - der Konzemprü-
fer;

g) Beschlussfassung über alle anderen Gegenstäde, die gemäss Gesetz und Statuten

in die ausschliessliche Kompetenz der GeneraIversamlung fallen oder die ihr
yom VerwaItugsrat zu Entscheid vorgelegt werden.

B) Verwaltungsrat

Art. 13: Zusammensetzung, Wahl

Der VerwaItugsrat besteht aus mindestens 3 und höchstens 9 Mitgliedem.

Die Mitglieder des Verwaltugsrates werden von der Generalversamlung fü eine
Amtsdauer von einem Jah gewäht. Unter einem Jah ist dabei der Zeitraur von einer or-
dentlichen Generalversamung bis zu nächsten zu verstehen. Eine sofortige Wiederwah
ist zulässig.

Der Verwaltugsrat bezeichnet einen Präsidenten sowie einen Sekretä, der nicht Ver-
waltugsratsmitglied oder Akionär zu sein braucht.

Art. 14: Einberufung nod Beschlussfassung

Der Präsident des Verwaltugsrates beru die Sitzungen ein und leitet die Verhandlungen.
Jedes Mitglied des VerwaItugsrates ist berechtigt, beim Präsidenten schrftlich die Einbe-
rufug einer Sitzung zu verlangen. Der Verwaltugsrat kan ¡m übrigen seine Beschluss-

fassung in einem Organsationsreglement regeln.

Art. 15: Aufgaben und Delegation der Geschäftsführnng

Der VerwaItugsrat leitet die Gesellschaft. Er beschliesst über alle Angelegenheiten der
Gesellschaf, welche nicht durch Gesetz oder durch die Statuten in die Kompetenz eines
anderen Organes faIl en.

Der VerwaItugsrat hat folgende unübertagbare und unentziehbare Aufgaben:

a) die Oberleitug der Gesellschaft und die Erteilung der nÖtIgen Weisungen;
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b) die Festlegung der Organsation;

c) die Ausgestaltug des Rechnungswesens, der Finanontrolle sowie gegebenen-

falls der Finanplanung;

d) die Emennung und Abberufug der mit der Geschäfsfüg betrauten Personen

soWIe die Festlegug der Grdsätze über die Vertretug der Gesellschaft;

e) die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsfüg betrauten Personen, nament-

lich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Wei-
sungen;

f) die Erstellung des Geschäftsberichtes soWIe die Vorbereitug der Generalver-
samung und die Ausführg ihrer Beschlüsse;

g) die Fassung von Beschlüssen im Rahen einer Kapitalerhöhung der Gesellschaf,
und die Vomahe der in diesem Zusamenhang edorderlichen Statutenänderu-
gen;

h) die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

Der Verwaltugsrat kan die V orbereitug und die Ausfig seiner Beschlüsse oder die
Überwachung von Geschäfen Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedem zuweisen. Er ist
ermächtigt, die Geschäfsfüg gan oder zur Teil an einzelne Mitglieder oder an Drit-
te zu übertagen. Er erlässt hierf ein Organsationsreglement.

Art. 16: Entschädiguog

Die Mitglieder des Verwaltugsrates beziehen rur ihre Tätigkeit ein angemessenes Hono-
rar, das yom Verwaltungsrat oder einem Ausschuss desselben festgelegt wird.

C) .Revisionsstelle

Art. 17: Wahl sowie Rechte nnd Pflchten

Die Generalversamlung bestellt ein statlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen zu
Revisionsstelle mit den Rechten und Pflichten, die durch das Gesetz bestimt sind. Die

Revisionsstelle ist jeweils fu die Zeit bis zu nächsten ordentlichen Generalversamlung
zu wähen.

Die natüliche Person, die die Revision leitet, darf das Mandat längstens wähend sieben
Jahen ausfüen. Sie darf das gleiche Mandat erst nach einem Unterbruch von drei Jahen
wieder aufnehmen.



-7 -

iv. Geschäftsjahr, Geschäftsbericht, Bekanntmachungen, Liquidation,

Diverses

Art. 18: Geschäftsjahr

Der Verwaltugsrat bestimmt das Geschäftsjah.

Auf den Schluss des Geschäfsjahes ist der Geschäfsbericht, bestehend aus der Jahes-
rechnung, dem Jahesbericht und einer Konzernechnung, unter Beachtung der gesetzli-
chen Vorschriften zu erstellen (Ar. 662 ff. OR).

Art. 19: Geschäftsbericht

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversamlung sind der Geschäftsbericht
und der Revisionsbericht den Akionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen.
J eder Aktionär kan verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigug dieser Unterla-
gen zugestellt WIrd.

Art. 20: Gewinnverwendung

Die Generalversamlung entscheidet unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschrf-
ten über die Verwendung des Bilangewinnes.

Art. 21: Bekanntmachungen

Bekantmachungen und Mitteilungen der Gesellschaf erfolgen im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt. Der Verwaltugsrat kan weitere Publikationsorgane bestimmen.

Art. 22: Liquidation

Im Falle der Auflösung der Gesellschaf wird die Liquidation durch den dan bestehenden
Verwaltugsrat besorgt, sofem die GeneraIversamlung nichts anderes beschliesst.

Die Liquidatoren haben unbeschräne V ollmacht, das gesamte Gesellschafsvermögen zu

liquidieren.
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Art. 23: Schlussbestimmung

Genehmigt durch die Generalversamlung yom 1. April 2009; diese Statuten ersetzen
diejenigen yom 16. April 2008.

Für den VerwaItugsrat:

L / 'COt. N C\I.- EX- 'Îc" ".----... ---- ~. ---.~- _A. '_t;~ ':... L~__L.;_.s-":_. w': C~.._

(Ort, Datu)

Öffentlche Beglaubigung

Der Unterzeichnete, lie. iur. Christoph Pfister, Rechtsanwalt und Urkundsperson des Kantons
Schwyz, wohnaft in Tuggen SZ, beglaubigt, dass diese Statutenänderug von der General-
versammlung der Charles Vögele Holding AG, mit Sitz in der Gemeinde Freienbach SZ, am
1. April 2009 genehmigt wude und die vorIiegenden Statuten die heute gültige Fassung dar-
stellen.

8808 Pfåffikon SZ, den 15. April 2009
(BgL-Nr.: 155/2009)

__------_. Die Urkundsperson:
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